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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1965

Norm

ABGB §1154b

Rechtssatz

"Andere" wichtige, die Person des Dienstnehmers betre5ende Gründe im Sinne des § 1154 b ABGB sind nicht nur

solche, die in seiner Person entstanden sind, sondern auch solche, die ihn angehen und ihn entweder durch ihre

unmittelbare Einwirkung an der Dienstleistung hindern, oder nach Recht, Sitte oder Herkommen wichtig genug

erscheinen, um ihn davon abzuhalten.
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4 Ob 106/65
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